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Motivation

Nachdem 96 Jahre lang die Regelaltersgrenze in der ge-
setzlichen Rentenversicherung unverändert bei 65 Jahren
lag, wird diese in den kommenden Jahren schritt weise auf
67 Jahre angehoben.1 Von 2012 bis 2023 wird die Alters-
grenze jährlich um einen Monat, anschließend bis 2029
jährlich um zwei Monate erhöht. In der öffent lichen Diskus-
sion wird der Rente mit 67 immer wieder eine renten  sen -
kende Wirkung attestiert. Diese Wahrnehmung wird haupt -
sächlich durch zwei Effekte ge trieben. Erstens müssen bei
zeitlich unverändertem Renteneintritt höhere Abschläge in
Kauf genommen werden. Zweitens verkürzt sich bei re-
gulärem Renteneintritt mit 67 Jahren die Zeit des Renten-
bezugs [vgl. GASCHE (2011)]. Dem gegenüber stehen aber
höhere Rentenansprüche durch längere Erwerbstätigkeit.
Der Gesamteffekt ist damit nicht eindeutig und soll im Rah-
men einer Szenarioanalyse näher beleuchtet werden.

Durch die Konstruktion von unterschiedlichem Renten-
zugangsverhalten kann gezeigt werden, wann die Renten -
reform für die Versicherten vorteilhaft ist. Dafür wird auf
einen Datensatz der DEUTSCHEN RENTENVERSICHERUNG

zurückgegriffen, durch den es möglich ist, genaue Ent-
wicklungstendenzen für bestimmte Personengruppen
herauszuarbeiten. Es zeigt sich, dass die Rente mit 67
unter bestimmten Bedingungen rentenerhöhend auf den
monatlichen Rentenanspruch wirkt. Auf den Barwert der
Versicherten wirkt die Reform jedoch rentenmindernd.
Untersucht werden dabei Frauen und Männer in Ost-
und Westdeutschland.

Bevor eine Interpretation der Ergebnisse erfolgt, wird
die Rentenberechnung kurz erläutert und die verwendete
Methodik vorgestellt. 

Rentenberechnung

Ausgangspunkt für die Analyse bildet die monatliche 
Altersrente, welche sich vereinfacht aus dem aktuellen
Rentenwert (ARW), dem Zugangsfaktor (ZF) und der
Summe der Entgeltpunkte (EP) berechnet:

Monatliche Rente = ARW · ZF · EP

Der ARW ist das Produkt aus dem ARW des Vorjahres,
der Lohn- und Beitragskomponente und des Nachhaltig-
keitsfaktors. In der Lohnkomponente ist die Entwicklung

der Bruttolöhne und -gehälter der letzten drei Jahre er-
fasst, wobei sich eine Lohnsteigerung positiv auf die
Rentenwertentwicklung auswirkt. Bei der Beitragskom-
ponente werden die Veränderungen des Beitragssatzes
zur Rentenversicherung und des fiktiven Altersvorsorge-
anteils der Riester-Rente berücksichtigt. Eine Erhöhung
des Beitragssatzes wirkt sich dabei dämpfend auf die
Rentenwertentwicklung aus. Der Nachhaltigkeitsfaktor
bestimmt sich durch die Relation von Rentenbeziehern 
zu Beitragszahlern. Ein relativer Anstieg der Anzahl an 
Rentnern zu den Beitragszahlern dämpft die Renten ent -
wicklung [vgl. BABEL und BOMSDORF (2006)]. Im Jahr 2011
lag der ARW in Westdeutschland bei 27,47 €. Der ARW
(Ost) lag im gleichen Zeitraum bei 24,37 € [vgl. DEUTSCHE

RENTENVERSICHERUNG (2011)].2 In dieser Analyse liegt das
Augenmerk auf den Entgeltpunkten und dem Zugangs-
faktor, weil gezeigt werden soll, wie sich die Rentenreform
auf den individuellen Rentenanspruch auswirkt. Da sich
ein Anstieg des ARW auf alle Versicherten gleich auswirkt,
wird angenommen, dass dieser konstant bleibt.

Der ZF berücksichtigt den Zeitpunkt des Renten -
eintritts. Bei einem Rentenzugang zur Regelaltersgrenze
ist der ZF eins. Ein früherer Rentenzugang schmälert den
ZF um 0,3 Prozentpunkte pro Monat. Frühestens ist ein
Rentenzugang mit 63 Jahren möglich, was bei einer
 Regelaltersgrenze von 67 Jahren einem maximalen  Ab -
schlag in Höhe von 14,4 % entspricht.

Die EP für ein Versicherungsjahr ergeben sich, neben
einigen Sondertatbeständen, als Relation zwischen dem
persönlichen beitragspflichtigen Einkommen und dem
Durchschnittseinkommen aller Arbeitsnehmer im betref-
fenden Jahr3:

Ein westdeutscher Versicherter, der im Jahr 2011 das
Durchschnittseinkommen in Höhe von 30.268 € verdient
hat, erhält für das eine Beitragsjahr genau einen Entgelt-
punkt. Die persönlichen Entgeltpunkte sind das Produkt
aus der Summe der Entgeltpunkte und dem Zugangs-
faktor. Als Eckrentner bezeichnet man eine Person, die
45 Jahre genau den Durchschnittsverdienst erhalten und
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damit 45 EP angesammelt hat. Diese Person würde ab
Juli 2011 in Westdeutschland eine Bruttorente in Höhe
von 1.236,15 € erhalten und in Ostdeutschland in Höhe
von 1.096,65 € [vgl. DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG (2011)].
Der Rentenunterschied entspricht dabei in etwa dem
Unterschied der Löhne und ist insoweit Reflex der unter-
schiedlichen gesamtwirtschaftlichen Lage in den beiden
Landesteilen.

Methodik

Die Rente mit 67 beeinflusst nicht nur die Höhe des mo-
natlichen Rentenanspruchs, sondern auch den Renten-
barwert der Versicherten. Um die Auswirkungen der Re-
form auf diese beiden Größen zu bestimmen, sollen der
monatliche Rentenanspruch und der Rentenbarwert nach
der Reform mit denen ohne Reform (Basisszenario)  ver -
glichen werden. Datengrundlage bildet die Versicherungs-
kontenstichprobe des Forschungsdatenzentrums der
DEUTSCHEN RENTENVERSICHERUNG (FDZ-Biografie datensatz
– VSKT 2009).4 Die Analyse  wird exemplarisch für die
Geburtsjahrgänge 1964–66 durchgeführt, da bei dieser
Kohorte die Anhebung erstmalig vollständig greift. Drei
unterschiedliche Szenarien werden in der Analyse be-
trachtet. Das erste Szenario ist der „Rentenzugang mit
63 Jahren“. Im zweiten Szenario wird ein proportionaler
Anstieg vom tatsächlichen Renteneintrittsalter zur Regel-
altersgrenze unterstellt und im Folgenden „Status Quo“
genannt (vgl. Tab. 1). Dabei wird angenommen, dass
sich durch die Reform der Zeitpunkt des Rentenzugangs
proportional verändert und dieser sich im Lebenszyklus
nach hinten verschieben wird. Das letzte Szenario be-
trachtet den „Rentenzugang zur Regelaltersgrenze“, also
mit 65 bzw. 67 Jahren.

Bei der Berechnung der Ansprüche müssen einige
Annahmen getroffen werden. Da der Datensatz nur die
erhaltenen Entgeltpunkte bis Dezember 2009 enthält,
wurden die durchschnittlichen Entgeltpunkte aus den
letzten zehn Jahren bis zum Rentenzugang des jeweili-
gen Jahrgangs fortgeschrieben. Dadurch wird das durch -

schnittliche Erwerbsverhalten der Versicherten für das
Alter von Mitte 30 bis Mitte 40 weitergeführt. Da das Ein-
kommen meist bis zu einem Alter von 45 Jahren steigt,
bis zu einem Alter von 55 Jahren konstant bleibt und
da nach sinkt, kann man davon ausgehen, dass der
durchschnittliche weitere Verlauf realistisch abgebildet
wird [vgl. KOTT und BEHRENDS (2011)]. Weiterhin wird der
ARW konstant gehalten und der Zinsfaktor für die Bar-
wertberechnung auf 1,02 festgelegt.

Da in dieser Analyse der Effekt der Umstellung auf die
Rente mit 67 untersucht werden soll, ist es nötig, die glei-
chen Erwerbsbiografien bezüglich der Rentenberechnung
zugrunde zu legen. Aus diesem Grund werden für die
untersuchte Kohorte für alle drei Szenarien die persön -
lichen Entgeltpunkte berechnet, wie sie ohne Reform er-
zielt worden wären. Um das Rentenniveau nach der Re-
form bezogen auf die Vorreformsituation darzustellen, wird
für jedes Szenario der Nach-Reform-Wert mit dem Vor-
Reform-Wert verglichen. Dadurch wird eine Darstellung
der relativen Auswirkungen durch die Reform ermöglicht.

Anschließend wird der Barwert der Rentenzahlungen
über die gesamte Lebensdauer eines Individuums be-
rechnet. Dieser gibt an, wie hoch die zukünftigen Zah-
lungsströme, diskontiert auf den Zeitpunkt des Renten -
zugangs, sind. Der Barwert wird durch eine höhere
monatliche Rente, eine längere Rentenbezugsdauer und
eine geringere Gegenwartspräferenz (entspricht dem
Zins faktor) positiv beeinflusst. Die Rentenbezugsdauer
wird durch die Lebenserwartung minus des Alters des
Rentenzugangs ermittelt.5

Ergebnisse

Bei der Analyse des monatlichen Rentenniveaus fällt auf,
dass sich im „Status Quo“ alle Versicherten besser stel-
len. Für die Versicherten reicht es insgesamt schon aus,
1,4 Jahre länger zu arbeiten, um nach der Rentenreform
den gleichen Rentenanspruch zu haben wie im „Status
Quo“. Die Rentenbarwerte sind jedoch für alle drei Sze -
narien nach der Reform niedriger als davor.

Westdeutschland Ostdeutschland

Männer Frauen Männer Frauen

Vor der Reform 63,9 63,6 62,9 61,6

Nach der Reform 65,9 65,6 64,8 63,5

Quellen: Deutsche Rentenversicherung (2011), Berechnungen des ifo Instituts.

Tabelle 1: Renteneintrittsalter im Status Quo (in Jahren)
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Monatlicher Rentenanspruch

Ergebnisse der Szenarioanalyse

Die Tabelle 2 stellt das Rentenniveau der Versicherten für
alle drei Szenarien dar. 

Der monatliche Rentenanspruch wird durch zwei
 Effekte beeinflusst. Zum einen können bei unterschied -
lichen Rentenzugangsverhalten verschieden hohe Ab-
schläge greifen (Abschlagseffekt). Zum anderen steigt
die Summe der persönlichen Entgeltpunkte je länger der
Versicherte am Erwerbsleben teilnimmt (Erwerbseffekt).
Bei der Analyse der Ergebnisse ist es demnach erforder-
lich, zwischen Abschlags- und Erwerbseffekt zu differen-
zieren. Um dies zu verdeutlichen, wird das Rentenniveau
in diese zwei Faktoren zerlegt:

Der erste Faktor entspricht dem Erwerbseffekt und der
zweite dem Abschlagseffekt. Wenn einer der beiden
Fak toren eins ist, entscheidet der jeweils andere Faktor,
ob das Rentenniveau nach der Reform höher ist als
 davor.

Im Szenario „Zugang mit 63“ gehen die Versicherten
sowohl vor als auch nach der Reform mit 63 Jahren in
Rente. Es kommt ein reiner Abschlagseffekt zum Tragen,
der bei allen gleich hoch ist. Durch die Reform sinkt das
Rentenniveau auf 92,2 %. Die Reform wirkt somit renten-
mindernd auf die monatliche Rente.

Im Gegensatz dazu wirkt bei dem „Renteneintritt zur
Regelaltersgrenze“ ausschließlich der Erwerbseffekt, der
durch zwei zusätzliche Erwerbsjahre entsteht. Die Ver -
sicherten stellen sich im Mittel 3,6 bis 4 % besser als vor
der Reform. In diesem Fall erhöht die Rente mit 67 den
monatlichen Rentenanspruch.

Die Erwerbstätigkeit der Versicherten verlängert sich
in Westdeutschland im „Status Quo“ nach der Reform
um zwei Jahre. Da sich die Regelaltersgrenze auch 
um zwei Jahre erhöht, sind die Prozentsätze der Ab-
schläge vor und nach der Reform gleich. Demnach

wirkt auf das Rentenniveau im Status Quo nur der
 Erwerbseffekt. Die Versicherten stellen sich um 3,7 bis
4,1 % besser.

In Ostdeutschland hingegen steigt das tatsächliche
Renteneintrittsalter im „Status Quo“ nur um 1,9 Jahre an.
Da das tatsächliche Renteneintrittsalter weniger stark
steigt als die Regelaltersgrenze, erhöhen sich die Ab-
schläge. Nach der Reform müssen Versicherte in Ost-
deutschland für ca. einen Monat mehr Abschläge in Kauf
nehmen. Auf das Rentenniveau nach der Reform wirken
nun der Abschlags- und der Erwerbseffekt. Da der Er-
werbseffekt dominiert, ist das monatliche Rentenniveau
nach der Reform um 3,2 bis 3,5 % höher als das Niveau
vor der Reform.

Ein Vergleich mit dem Status Quo vor der Reform

Wie viel länger die Versicherten nach der Reform tat -
sächlich arbeiten müssen, um den gleichen monatlichen
Rentenanspruch wie vor der Reform im „Status Quo“ zu
erreichen, wird in Abbildung 1 deutlich. 

An der x-Achse sind die zusätzlichen Erwerbsmonate
über das Alter 63 hinaus abgetragen. Die y-Achse gibt
die prozentuale Veränderung des Rentenniveaus zum
„Status Quo“ vor der Reform wieder. Für ostdeutsche
Männer beträgt dieser Wert zum Beispiel bei 6 Monaten
ca. –5 %. Das heißt, wenn diese mit 63,5 Jahren in  
Rente gehen, stellen sie sich nach der Reform im Durch-
schnitt um ca. 5 % schlechter, als wenn sie ohne die
 Reform mit 62,9 Jahren („Status Quo“ des ostdeutschen
Mannes ohne Reform) in Rente gegangen wären. Falls
diese Männer einen Rentenzugang mit 63 Jahren wäh -
len, würden sie sich um ca. 7,2 % schlechter stellen. Das
Vor-Reform-Niveau ist neben dem Rentenzugang mit
62,9 Jahren mit einer Abschlagshöhe von 7,6 % gekenn-
zeichnet. Solange sich die Linie im negativen Bereich
 befindet, dominiert der negative Abschlagseffekt. In dem
Punkt, in welchem die Linie die x-Achse schneidet, wird
der Versicherte durch die Reform im Durchschnitt weder
schlechter noch besser gestellt. Das Renten niveau nach

Westdeutschland Ostdeutschland

Männer Frauen Männer Frauen

Zugang mit 63 Jahren 92,24 92,24 92,24 92,24

Status Quo 104,15 103,74 103,20 103,54

Regelaltersgrenze 104,02 103,66 103,62 103,85

Quelle: Berechnungen des ifo Instituts.

Tabelle 2: Rentenniveau für alle drei Szenarien (in %)

EPnach Reform

EPvor Reform
Rentenniveau =                    ·                                      Zugangsfaktornach Reform

Zugangsfaktorvor Reform
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der Reform entspricht in diesem Schnittpunkt dem Vor-
Reform-Niveau. Bei den ostdeutschen Männern liegt
dieser Schnittpunkt bei ca. 15,6 Monaten. Das heißt,
dass die Versicherten durch die Reform bis zu  einem
 Alter von 64,3 Jahren arbeiten müssten, damit sie nicht
schlechter gestellt werden.

Bei den westdeutschen Frauen liegt der Schwellen-
wert bei ca. 24 Monaten, also einem Alter von 65 Jahren.
Da sie vor der Reform durchschnittlich mit 63,6 Jahren 
in Rente gegangen sind, müssten sie nach der Reform
1,4 Jahre länger arbeiten. Auch westdeutsche Männer
müssten 1,4 Jahre länger arbeiten, also bis zu einem
 Alter von ca. 65,3 Jahren, um den gleichen monatlichen
Rentenanspruch wie vor der Reform zu haben.

Die Linie der ostdeutschen Frauen ist die einzige, die
sich durchweg im positiven Bereich befindet. Das heißt,
dass sich die Versicherten durch die Rentenreform zum
Vor-Reform-Niveau im „Status Quo“ immer besser stel-
len, egal mit welchem Alter sie in Rente gehen. Das liegt
daran, dass ostdeutsche Frauen heute im Durchschnitt
mit 61,6 Jahren in Rente gehen. Da durch die Reform
das Mindestalter für alle Altersrentenarten steigt und die
Altersrente für Frauen entfällt, haben die Frauen keine
Möglichkeit mehr, vor Erreichen des 63. Geburtstages in
Rente zu gehen. Aus diesem Grund müssen sie durch-
schnittlich mindestens 1,4 Jahre länger arbeiten, bevor
sie ihre Altersrente beziehen können. Zusätzlich wirkt
zwar auch der Abschlagseffekt. Da insgesamt aber der
Erwerbseffekt von Anfang an dominiert, ist die Verände-

rung zum „Status Quo“ vor der Reform in jedem mög -
lichen Szenario, unter den hier getroffenen Annahmen,
positiv.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass bei
keinem der Versicherten das tatsächliche Renteneintritts -
alter (1,4 Jahre) genauso stark ansteigen muss wie die
Regelaltersgrenze (2 Jahre), damit die Rentenreform nicht
rentenmindernd wirkt. 

Rentenbarwert

Die Tabelle 3 stellt das Rentenbarwertniveau für Männer
und Frauen in Ost- und Westdeutschland dar. Die in die-
ser Tabelle angegebenen Barwertniveaus beziehen sich
sowohl vor, als auch nach der Reform auf die eine unter-
suchte Kohorte und deren Lebenserwartung.

Da alle Werte in der Tabelle kleiner als 100 sind, heißt
das, dass die Rentenbarwerte nach der Reform niedriger
sind als vor der Reform. Demnach wirkt die Rente mit 67
tatsächlich rentenmindernd. Im „Status Quo“ zum Bei-
spiel werden die Versicherten nach der Reform im Durch -
schnitt um 2,3 bis 4,4 % schlechter gestellt. In diesem
Szenario und bei dem „Zugang zur Regelaltersgrenze“
bekommen die Versicherten zwar eine monatlich höhere
Rente. Sie beziehen diese aber nicht lange genug, um
den gleichen Wert an diskontierten Zahlungsströmen zu
haben. Bei einer steigenden Lebenserwartung wird also
auch das Barwertniveau steigen.

Quelle: Berechnungen und Darstellung des ifo Instituts.

Abbildung 1: Veränderung des Rentenniveaus zum „Status Quo“ vor der Reform
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Fazit

Mittels der Szenarioanalyse anhand der Kohorte 1964–66
konnte gezeigt werden, dass die Rente mit 67 kein Ren-
tenabschlag per se ist. Wenn sich das tatsächliche Ren-
tenzugangsalter um ca. 1,4 Jahre nach hinten verschiebt,
sind die persönlichen Entgeltpunkte nach der Reform
gleich denen davor. Aufgrund der steigenden Lebens -
erwartung erhält die untersuchte Kohorte ihre Rente nicht
17 Monate kürzer als heutige Rentner, sondern nur 3 bis
6 Monate. Falls die Kohorte ihr Verhalten so wie in der
Annahme des „Status Quo“, also proportionaler Anstieg
des tatsächlichen Renteneintrittsalters zur Regel alters -
grenze, anpasst, erhalten die Versicherten sogar  einen 
3 bis 4 % höheren monatlichen Rentenanspruch. Diese
Ergebnisse beziehen sich auf die monatliche Rentenhöhe
und werden für jeden Einzelnen sicherlich maßgeblich bei
der Beurteilung der Rentenreform sein. Interessant ist
aber auch, wie sich die Rentenbarwerte unterscheiden.

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Rente mit 67
auf die Barwerte der gleichen Kohorte rentenmindernd
wirkt. Gerade dieses Ergebnis ist jedoch auch politisch ge-
wollt, denn dadurch wird ein zu starker Anstieg der Renten -
ausgaben und gleichzeitig der Beitragssätze vermieden.
Ein Vergleich zwischen Neurentnern des Jahres 2010 mit
Rentnern zukünftiger Jahrgänge hat gezeigt, dass durch
die Reform die intergenerative Gerechtigkeit jedoch beibe-
halten wird. Den Berechnungen zufolge  erhalten ost- und
westdeutsche Frauen schon ab dem Jahrgang 1964 den
gleichen Barwert wie heutige Rentnerinnen. Westdeutsche
Männer werden ab dem Jahrgang 1967 und ostdeutsche
ab dem Jahrgang 1969 gleichgestellt. Insgesamt heißt
das, dass bis spätestens fünf Jahre nach der vollständigen
Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre die Reform
auch auf den Barwert nicht mehr rentenmindernd wirkt.
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Westdeutschland Ostdeutschland

Männer Frauen Männer Frauen

Zugang mit 63 Jahren 92,24 92,24 92,24 92,24

Status Quo 95,60 96,88 95,62 97,66

Regelaltersgrenze 94,88 96,24 94,52 96,44

Quelle: Berechnungen des ifo Instituts.

Tabelle 3: Rentenbarwert für alle drei Szenarien (in %)

1 Durch das Rentenreformgesetz vom 16.10.1972 konnten langjährig Ver -
sicherte schon ab dem 63. Lebensjahr abschlagsfrei Rente beziehen.
Dadurch konnte der Übergang in den Ruhestand flexibler gestaltet wer-
den. Die Regelaltersgrenze blieb allerdings seit 1916 unverändert bei 
65 Jahren.

2 Durch den differenzierten Rentenwert für Ost- und Westdeutschland
werden die unterschiedlichen Lohnverhältnisse bei der Rentenberech-
nung berücksichtigt. Dies stellt insofern keine Schlechterstellung der
Rentner in Ostdeutschland dar, da deren beitragspflichtige Einkommen
in der Erwerbsphase mit einem Umrechnungsfaktor aufgewertet wer-
den. Der Faktor spiegelt das Verhältnis von West-Durchschnittsentgelt
zu Ost-Durchschnittsentgelt wider.

3 Entgeltpunkte werden durch das versicherte Entgelt, beitragsfreie und
beitragsgeminderte Zeiten sowie Zu- bzw. Abschläge aus einem Ver -
sorgungsausgleich oder Rentensplitting errechnet. Zu den beitragsfreien
Zeiten zählen u. a. Schwangerschafts- und Mutterschutzzeiten, Zeiten
der Schulausbildung mit berufsbildendem Charakter und bestimmte
 Zeiten der Arbeitslosigkeit [vgl. DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG (2012)].

4 Für eine ausführliche Beschreibung des Datensatzes vgl. STEGMANN

(2010).
5 Die Lebenserwartung wird aus der Generationensterbetafel [vgl. STATISTI-

SCHES BUNDESAMT (2011)] bei 65 Jahren abgelesen. Dadurch sollen ver-
zerrende Effekte, wie zum Beispiel unterschiedliche Säuglingssterblich-
keit, vermieden werden.




